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rechte und Grundfreiheiten. Kommentar, C. H. Beck, 2012, 733 Seiten, ISBN 978-3-406-
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Die Bedeutung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention für den einzelnen 
Bürger in den inzwischen 47 europäischen 
Staaten, die die Konvention ratifiziert ha-
ben, aber auch für die Rechtsordnung in 
den betreffenden Staaten darf nicht unter-
schätzt werden. Mit der Individualbe-
schwerde steht jedem Bürger die Möglich-
keit offen, vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) in Straß-
burg eine Verletzung seiner in der Konven-
tion gewährleisteten Grundrechte durch 
die Mitgliedstaaten geltend zu machen. Die 
beeindruckende Zahl von Verfahren, mit 
denen es der EGMR zu tun hat (im Jahr 
2010 wurden 61.300 neue Verfahren beim 
EGMR anhängig gemacht), zeigt, dass die 
Bürger diese Möglichkeit nutzen. Wenn 
dabei Verfahren aus so unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten mit jeweils so unterschied-
lichen Rechtsordnungen und so verschie-
den geprägten Rechtsschutzsystemen wie 
Deutschland, Großbritannien, Rumänien 
oder Russland an den EGMR herangetra-
gen werden, mag der Hintergrund und die 
Motivation einer Beschwerde in Straßburg 
durchaus unterschiedlich sein. Die Funkti-
on des EGMR, nämlich eine völkerrechtli-
che Letztkontrolle am Maßstab der Grund-
rechte der EMRK durchzuführen, bleibt 
stets die gleiche. 

Durch die Neufassung des Grundrechts-
schutzes im Rahmen der Europäischen 
Union, die der Vertrag von Lissabon mit 
sich gebracht hat, wird die Bedeutung der 
EMRK erneut zunehmen. So nimmt die 
Charta der Europäischen Union in vielfa-
cher Hinsicht auf die EMRK Bezug und 
bindet auch die Rechtsprechung des EGMR 
mit in die Auslegung der Grundrechte der 
Union ein. In Deutschland schließlich ha-
ben einige Entscheidungen aus Straßburg 
in den vergangenen Jahren deutlich ge-
macht, dass trotz der ausgefeilten Grund-
rechtsrechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte neue Impulse im 

Grundrechtsschutz zu setzen vermag – 
seien sie gewünscht und begrüßt oder auch 
eher kritisch betrachtet.  

Vor diesem Hintergrund überrascht es 
nicht, dass sich das juristische Schrifttum 
vermehrt mit der EMRK beschäftigt. Unter 
der Herausgeberschaft von Karpenstein und 
Mayer hat sich nun eine Gruppe von über 
20 Autorinnen und Autoren aus Wissen-
schaft und Praxis zusammengefunden und 
eine neue Kommentierung der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention vorge-
legt. Nach einer Einleitung, die neben sta-
tistischen Angaben auch einen Überblick 
über das Verfahren der Individualbe-
schwerde sowie über Methodenfragen und 
Rang und Geltung der EMRK in Deutsch-
land bietet, folgt – wie erwartet – eine 
Kommentierung der EMRK Artikel für 
Artikel. Dabei ist die Reihenfolge zunächst 
überraschend: Nach der Kommentierung 
der Artikel 1 bis 14 werden die Rechte und 
Freiheiten der Zusatzprotokolle kommen-
tiert. Es schließt sich die Darstellung der 
übrigen Artikel der EMRK an, die allge-
meine Schrankenregelungen, das Verfah-
rensrecht sowie Schlussvorschriften enthal-
ten. Diese Gliederung folgt dem Inhalt der 
Artikel und bündelt die materiellen Garan-
tien aus der Konvention selbst und den 
Zusatzprotokollen am Anfang des Buches. 
Ob sich diese Reihenfolge in der alltägli-
chen Anwendung der Kommentierung 
bewährt, wird sich zeigen. Im Anhang fin-
det sich die Verfahrensordnung des EGMR 
in deutscher Übersetzung. 

Die einheitliche Strukturierung der Kom-
mentierungen, beginnend mit einer Wie-
dergabe der jeweiligen Garantie in deut-
scher Sprache sowie in den authentischen 
Sprachen Englisch und Französisch, gefolgt 
von einem Überblick über die maßgebliche 
Literatur sowie einer Darlegung der Bedeu-
tung der jeweiligen Garantie im innerstaat-
lichen Bereich, machen es dem Leser leicht, 
sich einen Überblick über die Garantien zu 
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verschaffen. Besonders wichtig sind die 
ausführlichen Verweise auf die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs, da nur so ein um-
fassendes Bild des Umfangs der jeweiligen 
Gewährleistungen gezeichnet werden 
kann. Die Kommentierungen der Garantien 
zeigen insofern, dass die Bearbeitungen auf 
dem Stand der Rechts- und Rechtspre-
chungsentwicklung sind. Knappe Hinwei-
se auf die Umsetzung der Konventionsga-
rantien in das deutsche Recht zeigen, wel-
che Auswirkungen die EMRK und die 
Rechtsprechung des EGMR konkret in der 
deutschen Rechtsordnung haben. Hervor-
zuheben ist, dass mit der Kommentierung 
der organisations- und verfahrensrechtli-
chen Bestimmung der EMRK durch Prakti-
ker aus Berlin, Brüssel und Straßburg die 
akademische Perspektive auf die EMRK 
um wichtige Aspekte aus der Praxis er-
gänzt wird. Gerade die Darstellung der 
Rechtsprechung zu den einzelnen Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen der Individualbe-

schwerde nach Art. 34 und 35 EMRK ent-
hält eine Fülle von sinnvoll geordneten 
Detailinformationen, die etwa Rechtsan-
wälten, die die Erhebung einer solchen 
Beschwerde in Erwägung ziehen, von gro-
ßem Nutzen sein werden. 

Die Aufnahme eines Kommentars zur 
EMRK in der bekannten, handlichen Reihe 
von orangefarbenen Kommentaren im Ver-
lag Beck zeigt, dass sich dieses Rechtsge-
biet des Grundrechtsschutzes nach der 
EMRK aus dem Schatten eines Themas für 
Spezialisten in das Alltagslicht hinein be-
wegt hat. Die Bedeutung der EMRK für 
Richter, Rechtsanwälte und Wissenschaft-
ler wird auch in Zukunft zunehmen. Der 
vorgelegte Kommentar hat das Zeug dazu, 
zu einem Standardwerk zu werden, das 
auf dem Schreibtisch vieler Juristen stehen 
wird.  

Katharina Pabel
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Die im Jahr 2012 von Sara Jötten erschiene-
ne Dissertation „Enforced Disappearances 
und EMRK“ widmet sich einem Thema, 
das zunächst lange Zeit den amerikani-
schen Kontinent und insbesondere den 
Inter-Amerikanischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (IAGMR) beschäftige. 
„Mit dem europäischen Rechtsraum der 
Nachkriegszeit wurde es in der öffentli-
chen Wahrnehmung nicht verbunden“ (S. 
17), wie die Autorin zutreffend in ihrer 
Einleitung schreibt. Umso wertvoller ist 
das Erscheinen dieser Dissertation, in der 
sich die Autorin umfassend und unter kri-
tischer Auswertung der einschlägigen 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte (EGMR) in 
konventionsvergleichender Perspektive 
dieses Themas annimmt. 

In einem ersten Teil der Arbeit kontextuali-
siert die Autorin das Verschwindenlassen 
von Personen, schildert das „typische Sze-
nario“ (S. 19) und erläutert die mit dieser 

Praxis verfolgten Ziele. Zudem schildert 
die Autorin unter Rückgriff auf die ent-
sprechende Arbeitsgruppe der Vereinten 
Nationen die weltweite Verbreitung dieser 
rechtsstaatswidrigen Praxis. Erschreckend 
ist in diesem Zusammenhang die von der 
Autorin recherchierte Zahl von 53.000 re-
gistrierten Fällen zwischen 1980 und 2010 
(S. 20f.).  

In dem sich anschließenden Kapitel wird 
dem Leser/der Leserin ein „Überblick über 
die relevanten Rechte und Freiheiten der 
Konvention“ (S. 33) gegeben, die in Fällen 
des Verschwindenlassens vom EGMR re-
gelmäßig als verletzt betrachtet werden. 
Die Autorin nennt hier Art. 2 (Recht auf 
Leben), Art. 5 (Recht auf Sicherheit und 
Freiheit) und Art. 13 (Recht auf eine wirk-
same Beschwerde), Art. 3 (Verbot der Fol-
ter) und Art. 8 (Recht auf Achtung des Pri-
vat- und Familienlebens, Art. 4 (Verbot der 
Sklaverei und der Zwangsarbeit) und Art. 
14 (Diskriminierungsverbot) sowie Art. 6 
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